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Einleitung 

A. Gegenstand und Ziel der Arbeit 

A. Gegenstand und Ziel der Arbeit 

Der europäische Binnenmarkt fördert die Zirkulation von Gütern1 und Per-
sonen2. Dabei auftretende Risiken realisieren sich immer wieder in Schä-
den, die grenzüberschreitend reguliert werden müssen. Ist der Schädiger 
haftpflichtversichert, stellt sich unmittelbar die Frage nach einem Direkt-
anspruch des Geschädigten gegen den Versicherer, und hier wiederum die 
Frage nach dem darauf anwendbaren Recht. 

Bislang richteten die Abhandlungen zum Internationalen Privatrecht des 
Direktanspruchs den Fokus auf die Kfz-Haftpflichtversicherung. Dies er-
klärt sich aus der leichten Zirkulation von Kraftfahrzeugen, dem hohen 
Unfallrisiko und der Tatsache, dass hier schon früh eine Harmonisierung 
des Rechts der europäischen Staaten angestrebt wurde3. 

Mehrere Gründe, die in vorliegenden Arbeiten weitgehend unberück-
sichtigt geblieben sind, regen jedoch eine neuerliche, breiter angelegte Un-
tersuchung des Direktanspruchs im Internationalen Privatrecht an:  

Erstens ist die Kollisionsnorm für die Bestimmung des Direktan-
spruchsstatuts bei schadensbegründenden Ereignissen, die nach dem 11. 
Januar 2009 eingetreten sind4, nicht mehr im EGBGB, sondern in der Rom 
II-Verordnung5 zu suchen6. Obwohl Art. 40 IV EGBGB7 und Art. 18Rom I-

                                                        
1 Artt. 28, 49 EGV. 
2 Artt. 18, 39, 43, 49 EGV. 
3 Vgl. das Europäische Übereinkommen des Europarats vom 20. April 1959 über die 

obligatorische Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge (Straßburger Übereinkom-
men), das lediglich von neun Staaten (Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, 
Italien, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Türkei) ratifiziert wurde, abrufbar unter 
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/029.htm (aufgerufen am 2.9.2009). 
S. Lenzing, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 150, 204. 

4 S. dazu Sujecki, EWS 2009, 312, 313. 
5 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom 
II“), ABl. 2007 L 199 vom 31.7.2007, S. 40–49. Zur Entstehungsgeschichte s. Petch, 
JIBLR 2006, 449 et seq. Zu den der Rom II-Verordnung zugrunde liegenden Prinzipien s. 
Leible, in: Reichelt/Rechberger, Eur. Kollisionsrecht, 31, 38 ff. 
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VO8 inhaltlich identisch zu sein scheinen9, kann doch die zum deutschen 
Internationalen Privatrecht entwickelte Auslegung, die dem Direktanspruch 
eine deliktische Rechtsnatur zukommen lässt10, nicht unbesehen für 
Art. 18 Rom II-VO übernommen werden. Das europäische Internationale 
Privatrecht ist vielmehr – wie das EU-Recht allgemein – autonom auszule-
gen11. Dies geschieht u.a. durch einen Rechtsvergleich der Rechtsordnun-
gen der Mitgliedstaaten12. Eine Untersuchung des Art. 18 Rom II-VO er-
fordert daher als Basis eine autonome Qualifikation, bei der die deutsche 
dogmatische Konstruktion des Direktanspruchs zu hinterfragen ist13. 

Zweitens hat sich das deutsche VVG durch die VVG-Reform aus dem 
Jahr 2008, wenn auch zögerlich, für einen Direktanspruch jenseits der Kfz-
Haftpflichtversicherung geöffnet14. Das deutsche Recht steht am Beginn 
einer Entwicklung, die in vielen anderen europäischen Staaten schon – 
teilweise seit langem – vollzogen ist: die Anerkennung des Direktan-
spruchs bei sonstigen Pflicht- und auch bei freiwilligen Haftpflichtversi-
cherungen15. Die vorliegende Arbeit bezieht daher auch diese Arten der 
Haftpflichtversicherung in die Untersuchung ein und versucht, eine für alle 
Haftpflichtversicherungen stimmige Lösung zu erzielen. 

Dabei ist die Vorbildfunktion der Kfz-Haftpflichtversicherung nicht zu 
leugnen, zu deren Direktanspruchsstatut eine langjährige Rechtsprechung 
mitgliedstaatlicher Gerichte und auch vertiefende Literatur vorhanden sind. 
Die für die Kfz-Haftpflichtversicherung entwickelten Lösungen sind der 
Ausgangspunkt für die Untersuchungen zu den sonstigen Pflicht- und frei-
willigen Haftpflichtversicherungen unter der Leitfrage: Sind die Lösungen 

                                                        
6 Zu Fragen des Verhältnisses der beiden Rechtskörper zueinander s. Brand, GPR 

2008, 298 ff. 
7 „Der Verletzte kann seinen Anspruch unmittelbar gegen einen Versicherer des Er-

satzpflichtigen geltend machen, wenn das auf die unerlaubte Handlung anzuwendende 
Recht oder das Recht, dem der Versicherungsvertrag unterliegt, dies vorsieht.“ 

8 „Der Geschädigte kann seinen Anspruch direkt gegen den Versicherer des Haften-
den geltend machen, wenn dies nach dem auf das außervertragliche Schuldverhältnis 
oder nach dem auf den Versicherungsvertrag anzuwendende Recht vorgesehen ist.“ 

9 Vgl. Palandt-Thorn, Anh zu EGBGB 38–42 (Rom II 18), Rn. 1; von Hein, 
ZVglRWiss 2003, 528, 560. Zum Direktanspruchsstatut nach Art. 40 IV EGBGB s. aus-
führlich Gruber, VersR 2001, 16 ff. 

10 S. dazu u. Teil I B.VII.2. 
11 Franzen, 454 f.; Kropholler6, § 16 II. 3. 
12 Franzen, 454 f. 
13 S.u. Teil I A.II. Jahr, Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung, 179, 185 f., 

spricht davon, dass die Klärung von Fragen zu Systembegriffen zu einem Prüfstein für 
systematischer Ansichten im materiellen Recht werden kann. 

14 § 115 VVG n.F. 
15 So in Frankreich, Belgien, Spanien, Großbritannien und den nordischen Ländern. 

Zögerlich ist auch das niederländische Recht. S.u. Teil I B. 
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übertragbar oder ist eine abweichende Behandlung wegen abweichender 
Gerechtigkeitserwägungen oder Interessenlagen geboten? Dabei ist stets 
vor Augen zu halten, dass zu sehr einzelfallbezogene Kollisionsnormen der 
kollisionsrechtlichen Rechtssicherheit abträglich und daher zu vermeiden 
sind. 

Drittens zeichnen sich Entwicklungen in der europäischen Politik zum 
Schutze schwächerer Teilnehmer am Rechtsverkehr ab, die sich bis auf den 
Direktanspruch auswirken. So hat der EuGH im Jahr 2007 entschieden, 
dass dem geschädigten Kläger eines Direktanspruchsverfahrens ein inter-
nationaler Gerichtsstand an seinem Wohnsitz auch dann zukommt, wenn 
sich das schädigende Ereignis, im konkreten Fall ein Verkehrsunfall, in 
einem anderen Mitgliedstaat ereignet hat16. Dadurch werden vermehrt Ver-
fahren anhängig, in denen die Gerichte unter Anwendung von Art. 18 
Rom II-VO ausschließlich nach ausländischem Recht über den Direktan-
spruch entscheiden müssen. Dies zieht u.a. eine höhere Belastung der Ge-
richte, eine längere Verfahrensdauer sowie höhere Prozesskosten nach 
sich17. Dabei hat der EuGH die Entscheidung nicht auf den Direktanspruch 
in der Kfz-Haftpflichtversicherung beschränkt, so dass davon auszugehen 
ist, dass diese Rechtsprechung auf Direktansprüche bei anderen Haft-
pflichtversicherungen zu übertragen ist. 

All diese jüngeren Entwicklungen regen eine Untersuchung der europä-
ischen Kollisionsnorm für den Direktanspruch an, die alle Arten der 
Haftpflichtversicherung berücksichtigt. Sie mündet in einen Vorschlag für 
Art. 18 Rom II-VO de lege ferenda. 

Der Fokus der Studie liegt dabei auf Binnenmarktsachverhalten. Dritt-
staatenproblematiken werden nur vereinzelt angesprochen. 

B. Methodik und Aufbau  
B. Methodik und Aufbau 

Methodische Grundlage der Arbeit ist die in Teil I durchgeführte rechtsver-
gleichende Untersuchung des Direktanspruchs in den Rechtsordnungen 
ausgewählter Mitgliedstaaten sowie des Europäischen Richtlinienrechts. 
                                                        

16 EuGH 3.12.2007, Rs. C–463/06 (FTBO/Jack Odenbreit), abgedruckt in NJW 2008, 
819 ff.; VersR 2008, 111 ff.; IPRax 2008, 123 ff.; EuZW 2008, 124 ff.; DAR 2008, 17 ff.  

17 Heiss, VersR 2007, 328, 330 f.; ders., EuZ 2006, 54, 58, ders., VersR 2006, 448, 
451 f.; s. statt aller MüKo-ZPO/Prütting, § 293 Rn. 26 ff., 70 ff. Das Auskunftsersuchen 
nach dem Europäischen Übereinkommen betreffend Auskünfte über ausländisches Recht 
vom 7.6.1968 (BGBl. 1974 II, S. 937), dem viele Mitgliedstaaten beigetreten sind, ist 
zwar in der Regel kostengünstiger (vgl. Art. 6 III, MüKo-ZPO/Prütting, § 293 Rn. 45). 
Aber nur selten wählen deutsche Gerichte diesen Weg, da die Empfangsstelle nur ab-
strakte Rechtsfragen beantwortet, nicht aber den konkreten Fall aufgrund der Aktenlage 
begutachtet. S. auch Jastrow, IPRax 2004, 402 ff. 
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Primäres Ziel ist hier die Qualifikation des Direktanspruchs: Messen die 
mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen ihm eine deliktsrechtliche, versiche-
rungsvertragliche, selbständige oder sonstige Rechtsnatur bei? Hier darf 
nicht bei den dogmatischen Deklarationen der Rechtsprechung und Litera-
tur stehengeblieben werden. Viel aussagekräftiger ist die tatsächliche Aus-
gestaltung des Direktanspruchs hinsichtlich seiner Beziehungen zum Scha-
densersatzanspruch und zum Versicherungsvertrag18. Hierzu werden nicht 
nur die Anspruchsgrundlagen des Direktanspruchs, sondern auch weiterge-
hende Regelungen über Einwendungen und Verjährung untersucht. Diese 
geben gleichzeitig reiches Anschauungsmaterial für die möglichen Konse-
quenzen von Entscheidungen auf kollisionsrechtlicher Ebene. 

Teil II widmet sich der alternativen Anknüpfung des Direktanspruchs 
nach Art. 18 Rom II-VO. Diese richtet sich akzessorisch nach dem De-
liktsstatut oder dem Versicherungsvertragsstatut, je nachdem, welches 
Recht für den Geschädigten günstiger ist. Um den realen Bedeutungsgehalt 
von Art. 18 Rom II-VO zu erfassen, müssen also die Kollisionsnormen der 
außervertraglichen Schuldverhältnisse und der Versicherungsverträge in 
die Untersuchung einbezogen werden. Die wirtschaftlich relevanten Fragen 
sind hier: Ist das auf den Direktanspruch anwendbare Recht für den Versi-
cherer vorhersehbar? Problematisch kann dabei allein die Akzessorietät 
zum Deliktsstatut sein, da das Versicherungsvertragsstatut dem Versicherer 
als Partei des Versicherungsvertrags immer bekannt ist. Verweisen sowohl 
Deliktsstatut als auch Versicherungsvertragsstatut auf dieselbe Rechtsord-
nung? Dies ist aus Sicht des Geschädigten ein unerwünschtes Ergebnis, da 
dann der Günstigkeitsvergleich zu seinen Gunsten nach Art. 18 Rom II-VO 
hinfällig wird. Abschließend wird untersucht, ob und ggf. wie nach gelten-
dem Recht das Aufenthaltsstatut des Geschädigten als Direktanspruchssta-
tut berufen werden kann, um einen Gleichlauf der internationalen Zustän-
digkeit mit dem Internationalen Privatrecht insbesondere in den Fällen zu 
gewährleisten, die von der eben erwähnten Rechtsprechung des EuGH zur 
internationalen Zuständigkeit19 erfasst sind. 

Teil III behandelt die Reichweite des Direktanspruchsstatuts. Unbestrit-
ten ist, dass dem Direktanspruchsstatut die Frage zu entnehmen ist, ob 
überhaupt ein Direktanspruch gewährt wird. Gilt dieses Statut aber auch 
für Einwendungen des Versicherers, für Versicherungssummen und Verjäh-
rung? Zielführend ist hier eine Differenzierung in zweierlei Hinsicht: Ei-
nerseits nach der Rechtsbeziehung (Deckungsanspruch aus dem Versiche-
rungsvertrag, Schadensersatzanspruch, Direktanspruch), dem die Einwen-
dung entspringt, andererseits nach der Art der Haftpflichtversicherung 
                                                        

18 Vgl. Graziadei, in: Legrand/Murray, 100, 105. Zur Methode des Rechtsvergleich 
im Europäischen Privatrecht s. Kadner Graziano, ZVglRWiss 106 (2007), 248, 259 f. 

19 EuGH 3.12.2007, Rs. C–463/06 (FTBO/Jack Odenbreit), NJW 2008, 819 ff. 
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(Kfz-, sonstige Pflicht- und freiwillige Haftpflichtversicherung). Hier flie-
ßen maßgeblich die Ergebnisse aus Teil II ein. 

Teil IV knüpft an den vorhergehenden Teil an und betrifft den Fall, dass 
der Haftpflichtversicherer zwar im Verhältnis zum Versicherungsnehmer 
aufgrund von Obliegenheitsverletzungen leistungsfrei ist (sog. krankes 
Versicherungsverhältnis), jedoch wegen eines Einwendungsausschlusses an 
den Geschädigten leisten musste und nun beim Versicherungsnehmer Reg-
ress nimmt20. Auch bei einer Leistung des Schadens- oder Sozialversiche-
rers an den Geschädigten kann es zu einer Legalzession zuungunsten des 
Haftpflichtversicherers kommen. Hier hat das Internationale Privatrecht 
dafür Sorge zu tragen, dass dasjenige Recht als Zessionsgrundstatut zur 
Anwendung kommt, das gemäß den Wertungen des materiellen Rechts am 
besten für eine gerechte Lasten- und Risikoverteilung sorgt. 

Teil V stellt eine Zusammenfassung und Synthese in Form eines Geset-
zesvorschlags zu Art. 18 Rom II-VO dar. Im Sinne der Rechtssicherheit 
sind insbesondere die Überlegungen zur Reichweite des Direktanspruchs-
statuts und zum Zessionsgrundstatut in Gesetzesform zu gießen. 
 

                                                        
20 Vgl. § 117 I, V VVG n.F. 


